
Schallschutzklassen 

 

bezeichnet die Schalldämmung von Fenstern nach VDI-Richtlinie 2719. Die Zugehörigkeit von 
Fenstern zu den jeweiligen Schallschutzklassen (bzw. ihr bewertetes Schalldämm-Maß) wird durch 
amtliche Prüfzeugnisse nachgewiesen. 
 

Schallschutz- 
klasse  

Dezibel 
(dB)  

  

1 25-29 für Wohnstraßen mit 10 - 50 Kfz pro Stunde und mehr als 35 m 
Abstand zwischen Haus und Straße  

2 30-34 für Wohnstraßen mit 10 - 50 Kfz pro Stunde und 26 - 35 m Abstand 
zwischen Haus und Straße  

3 35-39 für Wohnstraßen mit 50 - 200 Kfz pro Stunde und 26 - 35 m Abstand 
zwischen Haus und Straße  

4 40-44 für Hauptverkehrsstraßen mit 1000 - 3000 Kfz pro Stunde und 100 - 
300 m Abstand zwischen Haus und Straße  

5 45-49 für Hauptverkehrsstraßen mit 1000 - 3000 Kfz pro Stunde und 36 - 
1000 m Abstand zwischen Haus und Straße  

6 50 für Schnellstraßen mit 3000 - 5000 Kfz pro Stunde und weniger als 100 
m Abstand zwischen Haus und Straße.  

 


